
 
Anlage Steuerbefreiung für zu Wohnzwecken vermietete  
Grundstücke zur Erbschaftsteuererklärung Erb 9d/09  1 

Finanzamt  

 
 

 Aktenzeichen 

Anlage Steuerbefreiung für 
zu Wohnzwecken vermietete  
Grundstücke (§ 13c ErbStG) 
zur Erbschaftsteuererklärung 

zur lfd. Nr. 
der Anlage 
Erwerber   

 FA Steuernummer UFA Zeitraum Vorgang  
 11  71   1  
Zei- Erwerber 
1 45 

 
Name, Vorname 99 45  

2  Erwerb durch   Erbanfall     Sonstiger Erwerb 
(Vermächtnis, Auflage, Vertrag o.ä.) 

  Begünstigtes Vermögen     

 3 Lage des Grundstücks: 
 

PLZ, Ort, Straße und Hausnummer 
  

Wert des beg. Verm. 
4 

 

Wohn- und Nutzfläche des  
gesamten Objektes: 

m² Davon waren bisher 
zu Wohnzwecken 
vermietet:

m²  Wohnfläche 

26  

5  Grundbesitzwert: 
   

6 

 Nur bei Erwerb durch Erbanfall zu beantworten: 
Haben Sie im Rahmen der Nachlassteilung einen über Ihren Erbanteil hinausgehenden Anteil am 
begünstigten Vermögen erhalten und hierfür an andere Miterben einen Anteil an anderen in den Nach-
lass fallenden Vermögensgegenständen hingegeben? 

  

  
7  

 nein  ja 
  

8 
 

Falls ja: Wert des erhaltenen Anteils:  
  

9 
 Welche Vermögensgegenstände aus dem Nachlass wurden hingegeben?  

(Bitte ggf. auf Beiblatt erläutern) 
  

10 
 

Art: Wert: 
  

Schulden/Lasten 
11    46  

12 
 Mit dem Grundstück zusammenhängende Schulden 

und Lasten  

Bezeichnung:  

Sch / Lasten  s. Erw 
13  (bitte ggf. auf Beiblatt erläutern) Wert: 

48  

 
Anleitung  
 
Allgemeines  
Ein Erwerber braucht diese Anla ge nur auszufüllen, w enn zu se inem Erwerb begünstigtes Vermögen im Inland od er in EU/EWR -
Staaten im Sinn e von § 13c E rbStG gehört. Bitte reichen Sie fü r jeden Er werber und jede wirtschaftliche Einheit des begünstigte n 
Vermögens jeweils eine Anlage ein. Alle Werte sind bezogen auf den Anteil des jeweiligen Erwerbers anzugeben. 
Weitere Vordrucke Anlage Steuerbefreiung für zu Wohnzwecken vermietete Grundstücke können Sie beim F inanzamt anfor-
dern. 
 
Voraussetzungen für die Steuerbefreiung  
Im Inland, in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums belegene und im 
Zeitpunkt der Steuerentstehung vom Erblasser zu Wohnzwecken vermietete bebaute Grundstücke oder Grundstücksteile werden 
nur mit 90 Prozent ihres Wertes angesetzt.  
 
Erfolgt im Beste uerungszeitpunkt z.B. wegen Leerstands bei Mi eterwechsel oder wegen Modernisierung keine Ve rmietung, kann  
die Steuerbefreiung in Anspruch genommen werden, wenn das Grundstück bzw. der Grundstücksteil zur Vermietung zu Wohnzwe-
cken bestimmt ist. 
 
Soweit der Erw erber das beg ünstigte Vermögen aufgrund einer letztw illigen oder rech tsgeschäftlichen Verfügung des Erblassers  
auf einen Dritten übertragen muss (§ 13c A bs. 2 Satz 1 ErbStG) oder im Rahmen der Teilung des Nachlasses auf einen Miterben 
überträgt (§ 13c Abs. 2 Satz 2 ErbStG), kann e r die Steuerbefreiung nicht in Anspruch nehmen. Der Wert solchen Vermögens darf  
deshalb hier nicht angegeben werden. 
 
Die Steuerentlas tung kann nicht ge währt werden, sow eit das Grundstück zu einem begünstigten Betriebsvermögen oder einem  
begünstigten Vermögen eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft im Sinne der §§ 13a, 13b ErbStG gehört. 
 
Sollte der im Vordruck vorgesehene Raum nicht ausreichen, machen Sie bitte die Angaben auf einem besonderen Blatt. 



2 

 
Lage des Grundstücks 
Zeile 3 
 
Geben Sie bitte die genaue Lag e des Grundstüc ks (PLZ, 
Ort, Straße, Hausnummer, ggf. Staat) an. 
 
Wohn- und Nutzfläche 
Zeile 4 
 
Hier ist die Wohn- und Nutzfläche des gesamten Objektes 
sowie die Wohnfläche des zu Wohnzwecken vermieteten 
Teils einzutragen. 
 
Grundbesitzwert 
Zeile 5 
 
Hier ist der selbst ermittelte Wert des gesamten  Grun d-
stücks ein zutragen, das (anteilig) auf Sie überg egangen 
ist.  
 
Nachlassteilung/Erbauseinandersetzung 
Zeilen 6 bis 11 
 
Sind Miterben auf Grund einer Teilungsanordnung des 
Erblassers verpflichtet oder ve rständigen sie sich darauf , 
im Rahmen der  Nachlassteilung  begünstigtes Vermögen  
auf einen Miterben zu übertrage n und vollziehen sie die s 
auch tatsächlich,  können di e übe rtragenden Miter ben die  
Steuerbefreiung nicht in Anspruch nehmen  (§ 13c Abs. 2 
Satz 2 ErbStG).  
Gibt der übe rnehmende Miterbe  für den Er werb des über  
seinen Erbanteil hinausgehende n Teils des beg ünstigten 
Vermögens nicht begünstigtes Vermögen hin, das  er vom 
Erblasser erworben hat, wird er so gestellt, als habe er von 
Anfang an das begünstigte Ver mögen er worben (§ 13c  
Abs. 2 Satz 3 ErbStG). 

 
Als hingegebenes Vermögen gilt nicht die Übernahme von 
Nachlassverbindlichkeiten, die mit dem begünstigten 
Vermögen in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen.  
Bitte geben Sie den Wert des a us dem Nachlass erhalte-
nen Anteils und die Art und den Wert der daf ür aus dem 
Nachlass hingeg ebenen Vermög ensgegenstände an und  
reichen Sie eine  Kopie de r Ver einbarung übe r di e Nach-
lassteilung ein. 
 
Schulden und Lasten 
Zeile 12 und 13 
 
Schulden und Lasten, die mit dem begünstigten Vermögen 
in w irtschaftlichem Zusammenha ng stehen, sind mit dem  
Betrag abzugsfä hig, der dem Verhältnis des nach der 
Anwendung des § 13c ErbStG ve rbleibenden Wer tes des 
Vermögens zu dem Wert vor Anwendung des  § 13c 
ErbStG entspricht (§ 10 Abs. 6 Satz 5 ErbStG). Die Bere-
chung des abzugsfähigen Anteils erfolgt durch das Fi-
nanzamt. Geben Sie daher  bitte in Zeile 12 d en Wert aller 
Schulden und Lasten an, die mit dem (gesamten ) Grund-
stück zusamme nhängen un d f ügen Sie entsprechende  
Unterlagen bei. 
Zu den  abzugsf ähigen Last en gehören  auch Nutzungs-  
oder Duldu ngsauflagen (z. B. Nießbrauch, Wo hnrecht). 
Haben sich Nutzungsrechte als G rundstücksbelastungen 
bereits bei der Ermittlung des gemeinen Wer tes einer 
wirtschaftlichen Einheit des Grundbesitzes ausg ewirkt, ist 
deren Abzug  be i der Erbschaftst euer ausgeschlo ssen (§ 
10 Abs. 6 Satz 6 ErbStG).  
 
Geben Sie bitte in Zeile 12 de n Wert aller Schul den und  
Lasten an, die mit dem (gesam ten) Grundstück  zusam-
menhängen und fügen Sie entspr echende Unterlagen bei.
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